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Mit der jüngsten Novelle wurde der Stiftungsvorstand
gegenüber den Begünstigten gestärkt. Das diene dem

langfristigen Erhalt des Stiftungsvermögens, sagen die
einen. Andere warnen vor zu viel Unabhängigkeit.

sagt Utudjian. Ist das Bestellungs-
recht einer dritten, unabhängigen
Person überlassen, oder entschei-
det der Vorstand selbst für Wie-
derbestellung und Nachfolge,
dann bleibt der Einfluss der Be-
günstigten beschränkt. Ohne sol-
che Regelungen aber können Be-
günstigteüberdenBeirat eherEin-
fluss nehmen. Allzu lang dauern-
de Regelungen führen allerdings
„zu einer gewissen Versteine-
rung“, warnt Utudjian: „Da geht
viel Flexibilität verloren.“

Andere Stiftungsexperten ge-
hen hier weiter und raten ab, dass
Begünstigte das Steuer aus der
Hand legen. „Zentralen Entschei-
dungen wie die Bestellung des
Stiftungsvorstands sollten von
den Begünstigten getroffen wer-
den können, wobei die Amtsperi-

Mehr Freiheit für den Vorstand
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Selten stößt eine Gesetzesnovelle
auf so breite Zustimmung wie die
jüngste Reform des Stiftungs-
rechts. Abgesehen vom Schön-
heitsfehler, dass die notwendigen
Klarstellungen über Kompeten-
zen des Beirats und die Bestellung
des Vorstands (siehe Artikel Seite
29) als Teil eines Budgetbegleitge-

setzes erfolgt sind,
wurde die Institu-

tion der Privat-
stiftung zu-
mindest im
Bereich der
Corporate
Governance –

anders als im
Steuerbereich –

deutlich gestärkt.
Das sagt etwa Armenak Utudjian,
Partner bei Graf & Pitkowitz und
seit kurzem Vizepräsident des
Österreichischen Rechtsanwalts-
kammertages (ÖRAK).

„Das war eine sehr erfreuliche
Klarstellung des Gesetzgebers,
denn sie stärkt die Unabhängig-
keit des Vorstands“, sagt Utudjian
im Standard-Gespräch. „Dieser
kann im Interesse der Stiftung un-
beeinflusst agieren, und das bes-
ser, als es möglicherweise vorher
der Fall war.“

In manchen Stiftungen erwies
sich nach dem Wegfall der Stifter-
generation die Beziehung zwischen

den Begünstigten – meist die Nach-
kommen des Stifters – und dem
vom Stifter bestellten Vorstand im-
mer wieder als Spannungsfeld.
Während Begünstigte auf eine kräf-
tige Ausschüttung drängen, hat der
Vorstand das langfristige Interesse
der Stiftung im Auge.

Während der Oberste Gerichts-
hof durch seine Judikatur aus dem
Jahr 2009 Begünstigte überhaupt
aus der Führung der Stiftungen
herauszudrängen schien, hat das
neue Gesetz bloß ihre Einfluss-
möglichkeiten eingeschränkt. Ein
Beirat, der mit Begünstigten be-
setzt ist, kann den Vorstand nur
noch aus eingeschränkten wichti-
gen Gründen abberufen. Außer-
dem muss der Vorstand für min-
destens drei Jahre bestellt werden
– Kurzzeitbestellungen von rasch
wechselnden Vorständen werden
damit unterbunden.

Utudjian: „Die Begünstigten ha-
ben weniger Möglichkeiten, den
Vorstand in eine ihnen genehme
Richtung zu drängen, der Vorstand
bedarf nicht mehr ihres Wohlwol-
lens.“ Das sei im Sinne des Privat-
stiftungsgesetzes, das dazu diene,
Vermögen für kommende Genera-
tionen zu bewahren.

Ob die Unabhängigkeit des Vor-
stands auch bei Ablauf seiner
Amtsperiode erhalten bleibt, hän-
ge allerdings davon ab, wie vo-
rausschauend der Stifter seine
Stiftungsurkunde gestaltet hat,

ode möglichst kurz zu halten ist“,
sagt Bernhard Huber, Partner bei
von Huber, Ebmer und Partner.
„Man sichert dadurch die Einwir-
kung der Begünstigten, weil der
Vorstand nach Ablauf der Periode
neu besetzt werden kann. Zeitlich
unbefristete Vorstandsbestellun-
gen sind jedenfalls zuvermeiden.“

Stiftungen sind nach der jüngs-
ten Novelle nur noch für diejeni-
gen interessant, denen es um Ver-
mögenserhalt und nicht um Steu-
ersparen geht, sagt Utudjian. Des-
halb würden auch heuer neue Stif-
tungen gegründet, wenn auch we-
niger als früher. Für Utudjian soll-
te derGesetzgeber inZukunftmög-
lichstwenig amStiftungsrecht rüt-
teln. „Das Problem ist, dass zu viel
geändert wurde, darunter hat die
Verlässlichkeit gelitten.“

Nachder jüngstenReformderStif-
tungsbesteuerung seien die Steu-
ervorteile der Stiftungen weniger
geworden, dennoch gibt es noch
immer wichtige Privilegien, sagt
der Wiener Steuerrechtsprofessor
Werner Doralt: So sei die Möglich-
keit, Immobilienbesitz nach zehn
Jahren steuerfrei zu veräußern,
zwar für Stiftungen, die von Kapi-
talgesellschaften gestiftetwurden,
abgeschafft, nicht aber, wenn der
Stifter eine Privatperson ist. Aber
diese profitiere immer noch da-
von, dass in der Stiftung alle Er-
träge nur mit 25 Prozent und nicht
mit dem Grenzsteuersatz von bis
zu 50 Prozent besteuert werden,
sagtDoralt. „Mankann sich immer
noch die Rosinen herauspicken.“

Die Einschränkungen der Steu-
ervorteile für Stiftungen seinen
ein Zeichen der Zeit, sagt Doralt:
Bei Einführung der Stiftungen
1993 gab es noch eine Erbschaft-
steuer; auch gäbe es heute weni-
ger Möglichkeiten, Kapital in
Steueroasen zu verlagern und da-
mit dem Fiskus zu entziehen. Da-
her war es konsequent, die Steu-
ervorteile abzubauen.

Die Aussage von Finanzminis-
terin Maria Fekter, die Steuerge-
setzgebung der vergangenen Jahre
habe Stiftungen „kaputt“ ge-
macht, weist Doralt zurück: Die
Rahmenbedingungen, unter de-
nen die Stiftungen eingeführt
worden sind, hätten sich grundle-
gend geändert. Die sinkende Zahl
von Neugründungen liege auch
daran, dass potenzielle Stifter we-
niger geworden sind: Wer so viel
Vermögen hat, dass er an eine Stif-
tung denkt, habe sie bereits. (ef)

Werner Doralt sieht
Stiftungen weiterhin

bevorzugt
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